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Ergänzende Vertragsbedingungen 

§ 1 

Vertraulichkeit 

(1) 

Die Vertragspartner verpflichten sich, über alle im Zusammenhang mit der Durchführung dieses 

Vertrages bekannt gewordenen oder bekanntwerdenden geschäftlichen und betrieblichen bzw. 

dienstlichen Belange des jeweils anderen Vertragspartners auch über das Ende dieses Vertrages 

hinaus striktes Stillschweigen zu bewahren und derartige Kenntnisse nur zur Durchführung dieses 

Vertrages zu verwenden. Das gilt nicht für erforderliche Auskünfte gegenüber den 

Überwachungsbehörden sowie gegenüber sonstigen Behörden, denen gegenüber der AG zur 

Auskunft verpflichtet ist. 

(2) 

Die Vertragspartner werden die ihnen übergebenen Geschäfts- und Betriebsunterlagen während 

der Vertragsdauer sorgfältig verwahren, vor Einsichtnahme Dritter schützen und auf Verlangen 

nach dem Ende dieses Vertrages zurückgeben. Dies gilt auch für die von den Vertragspartnern 

zur Erfüllung dieses Vertrages bzw. im Zuge seiner Erfüllung angefertigten Unterlagen. 

 

§ 2 

Personelle Anforderungen 

(1) 

Der Bieter hat das für die Abfallentsorgung erforderliche Personal in ausreichender Anzahl sowie 

entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen, die sich durch spezielle Arbeits- und 

Gesundheitsschutzbestimmungen ergeben, sicherzustellen. Der Bieter verpflichtet sich, einen 

örtlichen, deutsch-sprechenden und bevollmächtigten Ansprechpartner zu benennen. Eine 

kompetente Vertretung muss gewährleistet sein. Der Bieter stellt sicher, dass das zum Einsatz 

kommende Personal über hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, so dass die 

Verständigung mit den betroffenen Mitarbeitern jederzeit möglich ist. 

 


